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105.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend eine Aenderung des

Gesetzes vom 18. Mai 1855 über die Ermittelung des Steuer¬

kapitals der Grundstücke und Gebäude im Herzogthum Oldenburg,

ausschließlich der Herrschaft Kniphausen, behuf einer neuen Veran¬

lagung der Grund - und Gebäudesteuer.
Oldenburg , den 24. März 1891.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬

marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und

Birkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.
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verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Einziger Artikel.
Der Artikel 1 Ziffer 2ä . des Gesetzes für das Her¬

zogthum Oldenburg vom 18. Mai 1855 über die Ermitte¬
lung des Steuerkapitals der Grundstücke und Gebäude im
Herzogthum Oldenburg, ausschließlich der Herrschaft Knip-
hausen, behuf einer neuen Veranlagung der Grund- und
Gebäudesteuer— welches Gesetz durch Gesetz vom 29. April
1856 auch für die Herrschaft Kuchhausen anwendbar er¬
klärt ist — wird aufgehoben und tritt folgende Bestim¬
mung an die Stelle:

cl) derjenigen Gebäude, welche unmittelbar zu Zwecken
des Staats , der Gemeinden, der öffentlichen Ge¬
nossenschaften, des öffentlichen Verkehrs, des öffent¬
lichen Unterrichts, der Kunst und Wissenschaften und
der öffentlichen Wohlthätigkeit dienen, sofern sie nach
ihrer dauernden Bestimmung keinen Ertrag geben
und soweit sie nicht Dienst- und Miethwohnungen
enthalten.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 24. März
1891.

(U. 8.) Peter.
He um an n.

Huber.
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-M. 106 .

Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend eine Aenderung des
Gesetzes vom 18. Mai 1855, betreffend die anderweitige Veran¬
lagung der Grundsteuer und der GebLudesteuer im Herzogthum
Oldenburg , ausschließlich der Herrschaft Kniphausen.

Oldenburg , den 24. März 1891.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. rc.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Einziger Artikel.

Der Artikel6 Ziffer 6 des Gesetzes für das Her-
.zogthum Oldenburg vom 18. Mai 1855, betreffend die an¬
derweitige Veranlagung der Grundsteuer und der Gebäude¬
steuer im Herzogthum Oldenburg, ausschließlich der Herr¬
schaft Kniphausen, — welches Gesetz durch Gesetz vom
29. April 1856 auch für die Herrschaft Kniphausen an¬
wendbar erklärt ist — wird aufgehoben und tritt folgende
Bestimmung an die Stelle:

6. diejenigen Gebäude, welche unmittelbar zu Zwecken
der Gemeinden, der öffentlichen Genossenschaften,
des öffentlichen Verkehrs, des öffentlichen Unter¬
richts, der Kunst und Wissenschaften und der öffent¬
lichen Wohlthätigkeit dienen, sofern sie nach ihrer
dauernden Bestimmung keinen Ertrag geben und
soweit sie nicht Dienst- und Miethwohnungen, die
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für den Hauptzweck des Gebäudes entbehrlich sind,
enthalten.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 24. März
1891.

(U. 8 .) Peter.
Heumann.

Huber.
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